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Vorbemerkungen: 

Im Sinne von § 10 HGO hat die Kommune ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu 

verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Dabei hat die Kommune 

auch auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu 

nehmen. 

Die Frage, wann Gemeindefinanzen gesund sind, macht sich an § 92 HGO 

(Allgemeine Haushaltsgrundsätze) fest. Gemäß § 92 Abs. 1 HGO hat die Kommune 

ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung 

ihrer Aufgaben gesichert ist. Konkret wird dazu in Absatz 4 ausgeführt: „Der 

Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.“ Und 

weiter: 

(5) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn 

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen 

Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der 

Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln 

der Rücklagen ausgeglichen werden kann und 

2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender 

Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen 

zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen 

"Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur 

ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene 

Einzahlungen gedeckt sind. 

(6) Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn 

1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen 

Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der 

Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln 

der Rücklagen ausgeglichen werden kann und 

2. in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender 

Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen 

zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen 

"Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur 

ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene 

Einzahlungen gedeckt sind. 

  



1. Rückblick 

Diese Vorgaben, die seit 2019 in dieser Form Gültigkeit haben, aufgreifend 

erfolgt zunächst eine Betrachtung der Jahre 2019 bis 2023*: 

*2022 Ist Stand 17.11.2022 

 

 2019 2020 2021 2022 
Plan in € IST in € Plan in € IST in € Plan in € IST in €* Plan in € vor. IST in €* 

ord. 
Ergebnis 

81.533 621.193 368.482 435.074 -350.162 417.201 -658.949 1.110.524* 

außerord. 
Erg 

6.650 -46.166 -334.159 -8.759 -56.596 264.750 -150.561 -64.783* 

Saldo 

laufende 
Verwaltungs

tat. 

407.909 542.995 366.073 627.896 -98.103 965.388 -520.412 647.154* 

ordentliche  

Tilgung 

-244.000 -258.657 -260.000 -253.327 -270.000 -662.337 -226.500 -207.983* 

Fazit  Vorgaben  
erfüllt 

 Vorgaben  
erfüllt 

 Vorgaben  
erfüllt 

 Vorgaben  
erfüllt 

 

Somit ist festzustellen, dass die Vorgabe in den Jahren 2019 und 2021 erreicht 

wurde und das Ergebnis positiv gegenüber dem Planansatz übertroffen wurde; für 

2022 deutet sich an, dass das ordentliche Ergebnis positiv sein wird.  

 

2. Planung 2023 

Die Planung für 2023 ist ob ungewisser und nur bedingt belastbarer 

Orientierungsdaten in Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der 

Energiekrise derzeit ebenso komplex wie mit Unsicherheiten behaftet und stellt 

sich wie folgt dar: 

 2023  

Erläuterungen 
Plan in € 

ordentliches Ergebnis -525.308  

außerordentliches 

Ergebnis 

-52.701  

Saldo laufende 

Verwaltungstat. 

-322.825  

ordentliche Tilgung 298.000  

Fazit Vorgaben nicht 

erfüllt 

Durch die Liquidität im 

Sinne des 

Finanzplanungserlass 

vom 27. September 2021 

abgedeckt 

 

Planerisch kann somit der Ergebnishaushalt und/oder der Finanzhaushalt nicht 

ausgeglichen werden. Die Ursachen dafür liegen in  

- Rückgang der Einkommensteuer 



- Rückgang der Forsteinnahmen 

- Höhere Nachpflanzung (Forst) 

- Höherer Personalaufwand 

- Höherer Instandhaltungs- und Planungsaufwand 

Gemäß § 92a HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die o.g.  

Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung 

trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und 

Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und 

Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung 

(§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungs-

mittelbestand erwartet werden. 

 

3. Ursachen des Fehlbedarfs 

Im Haushaltssicherungskonzept sind die 

Ursachen des Fehlbedarfs zu benennen. Diese 
sind aktuell fast ausschließlich in den 

fiskalischen Auswirkungen der Corona-
Pandemie auf die kommunalen Haushalte zu 
erkennen. 

Vordergründig werden immer die Ausfälle bei 
der Gewerbesteuer angeführt. Dies ist aber 

nur vordergründig ein Problem und zudem 
werden durch die Kompensationszahlungen 
von Bund und Land hier Ausgleiche 

geschaffen (siehe Tabelle). 

Unterschätzt wird derzeit allerdings, dass die 

Ausfälle bei den sog. Gemeinschaftssteuern 
die Städte und Gemeinden stärker und 

langfristiger belasten werden als die 
Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer, Die 
dauerhafte Belastung der kommunalen Haus-

halte ist zum einen in den Unsicherheiten des 
KFA zu sehen, die sich aus den Wirkungen der 

Corona-Pandemie ergeben, weit stärker noch 
aber in den für die Jahre 2021 ff zu 
erwartenden Ausfällen bei den 

Gemeinschaftssteuern. 

Verlässliche Prognosen dazu liegen bisher 

nicht vor. Alle Prognosen des HMdIS bzw. 
HMdF sind mit den derzeit nachvollziehbaren 
Risiken behaftet. 

 

 

 

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer zeigt sich im Kreisvergleich folgende 

Entwicklung: 

 

 



 

Der Fehlbedarf ergibt sich im Wesentlichen durch: 

- die Umsatzsteuer sinkt 

- Kreis- und Schulumlage steigt stark an 

- Schlüsselzuweisung steigt leicht an 

- Höhere Personalaufwendungen in allen Bereichen 

- Starker Anstieg von Materialkosten 

 
Quelle: HSGB-Eildienst vom 30. Juli 2020 – ED 182 



 

 

Auch wird sich nunmehr erweisen, ob der 2015 neugeordnete KFA tatsächlich die 

Kommunen dauerhaft in die Lage versetzt ein „immer-mehr“ an Aufgaben 

finanzieren zu können. 

 

4. Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) 

§ 92 a Abs. 2ff HGO regelt, dass im HSK verbindliche Festlegungen über 

Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen sind und auch der Zeitraum anzugeben, in 

dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht 

werden kann. Das HSK ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der 

Haushaltssatzung zu beschließen und bedarf für jedes Haushaltsjahr der 

Genehmigung der Aufsichtsbehörde, die unter Bedingungen und mit Auflagen 

erteilt werden kann. Wenn der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre 

beträgt, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der 

oberen Aufsichtsbehörde einzuholen. 

 



5. Konsolidierungsziel 

Der Finanzplanungserlass befreit die Kommunen aus nachvollziehbaren Gründen 

davon konkrete Konsolidierungsmaßnahmen zu benennen; erwartet allerdings die 

Festlegung des Konsolidierungskorridors („bis wann ist wieder der Ausgleich 

geplant“). 

Die Stadt Leun strebt den Haushaltsausgleich bis 2025 an. 

Dabei ist allerdings zu beachten, dass zum jetzigen Zeitpunkt keiner sicher 

prognostizieren kann, wie lange und in welcher Intensität die wirtschaftlichen 

Folgen die kommunalen Haushalte wie stark belasten werden. Auch ist zu 

bedenken, dass die derzeitige „Schieflage“, in die die Kommune geraten ist, nicht 

von uns verursacht wurde und auch nur sehr bedingt in der Umsetzung bewältigt 

werden kann. Insofern ist das ambitionierte Ziel des vom Gesetz geforderten 

Haushaltsausgleichs innerhalb von zwei Jahren aufgrund der Besonderheit der 

Situation nicht zu realisieren. Der über diese zwei Jahre hinausgehende 

Konsolidierungs-zeitraum ist somit eine Abweichung von den gesetzlichen 

Vorgaben des Landes und bedarf der Genehmigung (§§ 92a i.V.m. 97a Nr.1 HGO) 

Kurz zusammenfassend werden nachfolgend einzelne Aspekte erläutert. 

 

6. Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen 

Die Aufwendungen haben sich im Plan 2023 gegenüber dem Vorjahr um rund 

847.687,00 € (ordentliche Aufwendungen 918.247,00 €, außerordentliche 

Aufwendungen -70.560,00 €) erhöht.  

 

Ursächlich für diese Entwicklung sind: 

 Personalaufwendungen steigen um  7,46 % 

 Versorgungsaufwendungen 20,10 % 

 Sachaufwendungen steigen um  18,56 % 

 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 18,09 % 

 

7. Freiwillige Leistungen 

Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft haben natürlich auch die freiwilligen 

Aufwendungen zu prüfen und ihre Sinnhaftigkeit und das Erreichen der mit ihnen 

beabsichtigten Wirkungen zu hinterfragen; dies ist auf der Basis folgender 

Fragestellungen erfolgt:  

 

 Besteht ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die Wahrnehmung der 

Aufgabe? 

 Ist die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen? 

 Wie ist die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten? 

 Stellen die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle 

die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicher? 

  

8. Interkommunale Zusammenarbeit  



Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft sollten Formen der 

interkommunalen Zusammenarbeit prüfen; aktuell findet IKZ in folgenden 

Bereichen statt: 

 Gefahrgutüberwachung 

 Kehrmaschine 

 Gefahrgutausstattung Feuerwehren 

 Abwasserverband, Wasserbeschaffungsverband und Ulmbachverband 

 Abfallentsorgung 

 Holzvermarktung 

 

Im Bereich Feuerwehren Wartung der Gerätschaften ist eine IKZ zum Teil in der 

Umsetzung. 

 

9. Gebühren und Beiträge  

Bei defizitärer Haushaltswirtschaft dürfen in den klassischen Gebührenhaushalten 

(Wasser, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen) grundsätzlich 

keine Unterdeckungen entstehen. Und die Grundsätze der Einnahmenbeschaffung 

(§ 93 HGO) sind strikt einzuhalten. Es wird folgende Deckung planerisch 2023 

erreicht: 

 

 Wasser 100 % 

 Abwasser 100 % 

 Bestattungswesen 69,5 %. 

 

 

10. Realsteuerhebesätze 

Bei Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die 

Realsteuerhebesätze auch als Option zur Erreichung des Haushaltsausgleichs 

erwogen werden. Die Hebesätze haben sich in den letzten Jahren wie folgt 

entwickelt: 

  



 2015 Nivellierungs-
hebesatz 

2021 2022 geplant 2023 

Grundsteuer A         365 332        425         425      425 

Grundsteuer B         385 365        425         425      425 

Gewerbesteuer         380 357        427         427      427  

Eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze ist für 2023 nicht geplant. 

 

Im interkommunalen Vergleich im Lahn-Dill-Kreis ergibt aktuell folgender Status: 

 

 
Die zur Orientierung immer wieder genannten durchschnittlichen gewogen 

Hebesätze nach Größenklasse liegen aktuell für 2020 von destatis nicht vor; aber 

bereits 2019 lagen diese im Land Hessen deutlich über dem Durchschnitt im Lahn-

Dill-Kreis (siehe vorstehende Tabelle) 

 

  



11. Anregungen aus der örtlichen oder überörtlichen Prüfung 

Das Beratungsangebot des Landes Hessen (Beratung der Nicht-Schutzschirmkommunen) 

wurde noch nicht in Anspruch genommen. Diese ist noch für das Jahr 2022 terminiert.  
 

An der überörtlichen Prüfung durch den Präsidenten des Landesrechnungshofs war die 

Kommunen zuletzt 2012 beteiligt. Aus dem Abschlussbericht ergeben sich folgende 

Konsolidierungspotentiale: 

 Anpassung der Friedhofsgebühren 

 Überarbeitung der Vereinsförderung 

Die Friedhofsgebühren wurden daraufhin angepasst. Die Vereinsförderung wurde im 

Sozialausschuss beraten, jedoch keine Änderungen beschlossen. 

 



12. Konsolidierungsmaßnahmen 

Ansatz 2023 Einsparung 2024 Einsparung 2025

1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren 3.088.361 X X

2 Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Einsparung Strom 67.500 X X

3 Förderungsmanagment -Ausschöpfung der Förderungen durch Bund Land und Kreis X X

4 Priorisierung der Investitionen und nacheinander abarbeiten X X X

5 Anpassung der Friedhofsgebühren 133.500 X

6 Anpassung der KiTa Gebühren 306.000 X

7 Anpassung der Hebesätze (Spielapparatesteuer/ Hundesteuer) 50.650 X

8 Anpassung der Benutzungsgebühren DGH 6.950

9 Überprüfung der Freiwilligen Leistungen X X

10 IKZ Maßnahmen prüfen X X X

11 Veräußerung nicht genutzter Liegenschaften (Gebäude / Grundstücke) X X X

12 In Anspruchnahme der Beratung der Nichtschutzschirmkommunen durch das Land X X X

13 Erlöse durch das Pumpspeicherkraftwerk X

14 Grundsteuer C X  

3*

4*

5*

6*

8*

9*

10*

11*

12*

13*

14*

Die Erlöse durch das Pumpspeicherkraftwerk ist mit einzuplanen. 

Es soll überprüft werden, ob eine Einführung der Grundsteuer C für baureife Grundstücke einzuführen wäre. 

Die Friedhofssatzung ist im Jahr 2023 zu überarbeiten und die Bestattungsgebühren sind zu kalkulieren um zum 01.01.2024 eine neue Gebührensatzung zu erlassen.  

Die Gebührensatzung für die Kindertagesstätten ist aus dem Jahr 2018, daher wird angeregt, dass eine Anpassung der Benutzungsgebühren zum 01.01.2025 zu prüfen ist. 

Nachdem nun das Ergebnis der 230. Vergleichenden Prüfung vorliegt, wird das Beratungsangebot des Land Hessens in Anspruch genommen. Der Beratungstermin mit  Kommunales 

Beratungszentrum Hessen - Partner der Kommune ist für den 05. Dezember 2022 terminiert. 

Bei städtischen Liegenschaften soll geprüft werden, ob eine Nutzung vorhanden ist, bzw. bevor neue Miet/Pachtverträge abgeschlossen werden, ob eine Übertragung (beispielsweise auf 

Vereine) oder Verkauf der Liegenschaft durchgeführt werden kann. 

In der Verwaltung soll ein Förderungsmanagement aufgebaut werden. Es soll versucht werden, bei förderfähigen Maßnahmen die entsprechenden Fördermittel zu beantragen und abzurufen, 

somit werden die Eigenmittel, die derzeit fremdfinanziert werden müssten, entsprechend reduziert. Es soll geprüft werden, ob eine Zusammenarbeit (IKZ) mit einer Nachbarkommune möglich 

ist. Für das Jahr 2023 ist eine 0,5 Stelle in den Stellenplan mit aufgenommen worden.

Durch die Priorisierung der Maßnahmen und die Festlegung der Reihenfolge der Abarbeitung, können die Ressourcen besser ausgenutzt und die Haushaltsmittel demzufolge auch für das kassen- 

und zahlungswirksame Haushaltsjahr geplant werden. Es wird dadurch vermieden, dass über Jahre der Haushaltsansatz immer wieder neu mit eingeplant werden muss. 

Es ist fortlaufend zu prüfen, ob Aufgaben, die die Stadt Leun wahrnimmt, nicht auch als IKZ mit anderen Leistungsträgern gemeinschaftlich erbracht werden können und ggf. auch hier eine 

Förderung durch das Land möglich ist. 

Die Benutzungsgebühren für die städtischen Gebäude sind aus dem Jahre 2018 und so anzupassen, dass eine Inkrafttretung zum 01.01.2025 erfolgen kann. 

Alle Freiwilligen Leistungen der Stadt Leun sind im Jahr 2023 nochmals auf die Notwendigkeit im Sinne einer Wirkungskontrolle zu überprüfen. 

 

 




